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\I Padagogische

Hochschule Ludwigsburg

Studien- und Prufungsordnung der Pada-
gogischen Hochschule Ludwigsburg fir
den weiterbildenden Masterstudiengang
Kulturmanagement (SPO-KM-w-Mas)

Vom 15. Mai 2007

Auf Grund von 8§ 8 Abs. 5 in Verbindung mit § 29 Abs. 2 und
§ 34 Abs. 1 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1.
Januar 2005 (GBI. S. 1) hat der Senat der Padagogischen
Hochschule Ludwigsburg am 10. Mai 2007 folgende Stu-
dien- und Prifungsordnung fir den weiterbildenden Master-
studiengang Kulturmanagement beschlossen.

Der Rektor hat gemal § 34 Abs. 1 Satz 3 LHG seine Zu-
stimmung am 15. Mai 2007 erteilt.
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8§81 Ziele des Studiums

Der weiterbildende Masterstudiengang "Kulturmanagement”
soll Absolventinnen/Absolventen beféhigen, im offentlichen,
gemeinnitzigen und kommerziellen Kulturbetrieb Aufgaben
der Konzeption, der Planung und Entwicklung, des Marke-
tings und der Vermittlung kultureller Angebote eigenverant-
wortlich wahrzunehmen sowie kulturelle Einrichtungen und
ihre zentralen Aufgabenbereiche zu fuhren. In gezielter Aus-
richtung auf die spezifischen Anforderungen in Kunst- und
Kulturbetrieben vermittelt das Studium

— kultursoziologisches, kulturpolitisches und kulturékono-
misches Wissen,

— Dbetriebswirtschaftliche und (kultur-)ymanageriale Hand-
lungs- und Entscheidungskompetenzen,

— kultur- und sozialwissenschaftliche Medienkompetenz,
— kommunikative Kompetenz

und sensibilisiert fiir aktuelle kulturelle Prozesse und kiinst-
lerische Fragestellungen.

Teil A: Studienordnung

8 2 Inhalte des Studiums
Das Studium befasst sich mit folgenden Inhalten:
Modul 1:  Grundlagen kulturellen Handelns

Kulturbegriff und Kulturtheorie; Kulturpolitik und Ziele kultu-
rellen Handelns; Kulturbetrieb; Kulturdkonomik

Modul 2:  Managementlehre

Managementlehre, Projektmanagement, Strategisches Kul-
turmanagement, Zielvereinbarungen und Evaluation, Mitar-
beitermotivation und Fihrung

Modul 3:

Kultur und Gesellschaft, Kunsttheorie, Interkulturalitat, Me-
thoden empirischer Kulturforschung

Modul 4: Recht

Kulturverfassungsrecht und Rechts-/Betriebsformen, Einfih-
rung in das Verwaltungsrecht, Steuerrecht, Vertragsrecht,
Arbeitsrecht und Kunstlersozialversicherungsrecht, Medien-
und Urheberrecht

Modul 5:  Betriebswirtschaftliche Grundlagen

Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Externes Rechnungs-
wesen, Controlling I, Controlling 11

Modul 6:  Kulturfinanzierung

Kulturfinanzierung (allg.), Kulturfinanzierung 1, Kulturfinan-
zierung Il, Europaische Kulturférderung

Modul 7:  Kulturmarketing

Marketing-Management (allg.), Markforschung, Marketingin-
strumente |, Marketinginstrumente ||

Modul 8:  Offentlichkeitsarbeit

Offentlichkeitsarbeit (allg.), Konzeptionelle PR- und Offent-
lichkeitsarbeit, Praktische Presse- und Medienarbeit, Kultur-
berichterstattung

Modul 9:  Kulturbetrieb und Kulturpraxis

Kultureinrichtungen |, Kultureinrichtungen I, Kulturveranstal-
tungen I, Kulturveranstaltungen Il

Modul 10: Kulturwirtschaft

Kreativwirtschaft, Existenzgriindung im Kulturbereich, Infor-
mations- und Medientechnologie, Theorie und Praxis des
Networking

Modul 11: Kommunikation
Prasentationstechniken, Kommunikationstraining

Kulturwissenschaft
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Modul 12: Theorie-/Praxis-Reflexion

Berufspraktische Reflexion, freie wiss. Hausarbeit zu Mo-
dul 1 oder 3 (GL + KW), freie wiss. Hausarbeit zu Modul 2
bis 10, mindl. Prasentation zu Seminar im Modul 2 bis 10.
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Dauer und Umfang des Studiums

Die Regelstudienzeit betragt in der Regel vier Semes-
ter. Im vierten Semester wird die Masterabschluss-
prifung abgelegt.

Der Studienumfang entspricht insgesamt 60 ECTS-
Credits. Der fur den erfolgreichen Abschluss des Studi-
ums erforderliche Workload belduft sich auf 1.800 Stun-
den.

Aufbau und Organisation des Studiums

Der Studiengang ist modular aufgebaut. Ein Modul be-
zeichnet eine Studieneinheit bestehend aus mehreren
Lehrveranstaltungen und/oder Studienbriefen, die ent-
weder methodisch aufeinander aufbauen oder inhaltlich
zusammengehdoren.

Die Studieninhalte (vgl. § 2) und der Workload der ein-
zelnen Module sowie die Kombinationsmdoglichkeiten
zum Erwerb von ECTS-Punkten sind aus dem Studien-
plan ersichtlich.

Die Studieninhalte werden in Form von Studienbriefen,
Kompaktseminaren, Intensivwochen und Selbstlernpha-
sen vermittelt.

Das Studium ist so organisiert, dass es berufsbeglei-
tend absolviert werden kann.

Das Nahere regelt der Studienplan.

Ergénzende Studienleistungen bei unter Auflage
zugelassenen Studierenden

Studierende, die unter der Auflage zugelassen wurden,
bis zur Zulassung zur Masterarbeit und zur mindlichen
Abschlusspriifung (8 11) weitere 30 ECTS-Punkte zu
erwerben, haben neben den im Teil B vorgesehen Pru-
fungsleistungen weitere Studienleistungen zu erbringen
(ergénzende Studienleistungen). Die zu erbringenden
ergédnzenden Studienleistungen werden nach Mafl3gabe
der Absatze 2 bis 4 individuell fir den betreffenden Stu-
dierenden festgelegt.

Unverziglich nach Zulassung zum Studium und spéates-
tens bis zum Ablauf des ersten Vorlesungsmonats stel-
len unter dieser Auflage zugelassene Studierende beim
zustandigen Prifungsausschussvorsitzenden einen An-
trag auf Feststellung der erganzenden Studienleistun-
gen. Dem Antrag sind beizufligen:

1. Eine Aufstellung der vorgesehenen ergéanzenden
Studienleistungen die insgesamt zum Erwerb von
30 ECTS-Punkten fihren.

2. eine schriftliche Bestatigung des zusténdigen Stu-
diengangsleiters, dass eine entsprechende Stu-
dienberatung stattgefunden hat und dass die im An-
trag vorgeschlagenen erganzenden Studienleistun-
gen unter Beriicksichtigung der individuellen Vorbil-
dung des Antragsstellers den Studienplan des wei-
terbildenden Masterstudiengangs Kulturmanage-
ment sinnvoll erganzen;

3. eine Zeitplanung, aus der die geplante zeitliche Ab-
folge hervorgeht, in der die ergdnzenden Studien-
leistungen erbracht werden sollen.

Uber den Antrag entscheidet der Vorsitzende des zu-
standigen Prifungsausschusses. Die Entscheidung wird
dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt; insbesondere
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werden die zu erbringenden ergadnzenden Studienleis-
tungen im Einzelnen aufgefihrt.

Der Antragsteller kann innerhalb einer Frist von 2 Wo-
chen verlangen, dass die Entscheidung nach Satz 1
vom Priufungsausschuss Uberpriift wird. Die schriftliche
Entscheidung nach Satz 2 und die Entscheidung des
Prufungsausschuss nach Satz 3 sind mit einer entspre-
chenden Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

An die Entscheidung nach Absatz 3 ist der unter Aufla-
ge zugelassene Studierende gebunden. Anderungen
der ergadnzenden Studienleistungen bedirfen der Zu-
stimmung des Vorsitzenden des Prufungsausschusses.
Absatz 3 Satze 2 bis 4 gelten entsprechend.

Fir die erganzenden Studienleistungen, die am Institut
fur Kulturmanagement abgelegt werden, gelten die Re-
gelungen in Teil B analog.

Die Ausgabe des Zeugnisses und der Masterurkunde
setzt den vorherigen Nachweis der festgelegten ergéan-
zenden Studienleistungen voraus.

Ergdnzende Studienleistungen werden nicht in das
Masterzeugnis aufgenommen. Sie finden Eingang in
das Diploma Supplement nach § 18.

Teil B: Prifungsordnung

I. Allgemeines

Zweck, Durchfuhrung, Umfang und Aufbau der
Prufung, Mastergrad

Die Masterprufung bildet den berufsqualifizierenden
Abschluss des weiterbildenden Masterstudiengangs
+Kulturmanagement“.

Durch die Masterprifung soll festgestellt werden, ob die
Kandidatin/der Kandidat die fiir den Ubergang in die Be-
rufspraxis notwendigen griindlichen Fachkenntnisse und
die entsprechende Handlungskompetenz erworben hat,
die Zusammenhange seines Faches Uberblickt und die
Fahigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Er-
kenntnisse anzuwenden.

Die Masterpriifung wird teils studienbegleitend, teils als
Blockprifung durchgefuhrt.

Die Masterprifung setzt sich zusammen aus
— studienbegleitenden Priifungsleistungen (vgl. § 10);
— einer Masterarbeit (vgl. § 12);

— einer im Anschluss an die Masterarbeit zu absolvie-
renden mundlichen Abschlussprifung in Form eines
Kolloquiums zur Masterarbeit (vgl. § 13).

Macht die Kandidatin/der Kandidat durch ein amtsérztli-
ches Zeugnis glaubhaft, dass sie/er wegen langer an-
dauernder oder stéandiger gesundheitlicher Behinderung
nicht in der Lage, ist, die Priifung ganz oder teilweise in
der vorgesehenen Form abzulegen, kann der Priifungs-
ausschuss der Kandidatin/dem Kandidaten gestatten,
gleichwertige Priifungsleistungen in einer anderen Form
zu erbringen.

Aufgrund der bestandenen Masterprufung wird der
Hochschulgrad ,Master of Arts* (abgekurzt: ,M. A.“) ver-
liehen.

Prifungsausschuss

Fur die Organisation der Prifungen und der durch die
Prifungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Pri-
fungsausschuss gebildet. Er besteht aus sechs Mitglie-
dern. Die Amtszeit der Mitglieder betragt drei Jahre.



5.2.1

Seite 3von 7

)

®)
(4)

©)

(6)

@)

§8
@)

@

®)

(4)
89

@)

Die Mitglieder des Prifungsausschusses sowie deren
Stellvertreter werden vom Senat der P&adagogischen
Hochschule auf Vorschlag der Fakultat sowie der Fach-
hochschule Ludwigsburg — Hochschule fir offentliche
Verwaltung und Finanzen bestellt. Zwei Mitglieder sollen
dem Institut fur Kulturmanagement angehoren und zwei
Mitglieder der Hochschule fur offentliche Verwaltung
und Finanzen. Die Professorinnen/Professoren verfi-
gen Uber die absolute Mehrheit der Stimmen. Der Aus-
schuss wahlt eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und
eine stellvertretende Vorsitzende/einen stellvertreten-
den Vorsitzenden.

Der Prifungsausschuss legt die Gesamtnote fest.

Der Priufungsausschuss achtet im Benehmen mit dem
akademischen Prifungsamt darauf, dass die Bestim-
mungen der Priifungsordnung eingehalten werden. Er
berichtet regelméaRig dem Senat der Padagogischen
Hochschule Uber die Entwicklung der Prifungen und
der Studienzeiten, gibt Anregungen zur Reform der
Studienordnung, des Studienplans und der Priifungs-
ordnung.

Die Mitglieder des Priifungsausschusses haben das
Recht, der Abnahme von Priifungen beizuwohnen.

Der Priifungsausschuss kann die ihm gemaf § 7 Abs. 3
und 4, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 6, § 11 Abs. 3 und 4, § 15
Abs. 3, § 16 Abs. 2 sowie 8 17 Abs. 3 und 5 obliegen-
den Aufgaben auf die Vorsitzende/den Vorsitzenden
Ubertragen.

Die Mitglieder des Prufungsausschusses und deren
Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit.
Sofern sie nicht im o6ffentlichen Dienst stehen, sind sie
durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

Prifer

Der Prifungsausschuss bestellt die Prifer. Zu Prifern
durfen nur Professorinnen/Professoren und Juniorpro-
fessorinnen/Juniorprofessoren sowie Lehrende, die ge-
maR § 44 Abs. 1 und 2 dem wissenschaftlichen Perso-
nal angehoren, bestellt werden, die, sofern nicht zwin-
gende Grunde eine Abweichung erfordern, in dem
Fachgebiet, auf das sich die Priifung bezieht, eine ei-
genverantwortliche, selbststandige Lehrtatigkeit ausge-
Ubt haben.

Die Kandidatin/Der Kandidat kann fur die Masterarbeit
und die mindliche Abschlussprufung Prufer vorschla-
gen. Der Vorschlag begrindet keinen Anspruch. Die
mundliche Prifung, die als Kolloquium zur Masterarbeit
abgehalten wird, wird in der Regel vor den beiden Pri-
fern der Masterarbeit abgelegt.

Die Vorsitzende/Der Vorsitzende des Prifungsaus-
schusses sorgt dafiir, dass der Kandidatin/dem Kandi-
daten die Namen der Prifer rechtzeitig bekannt gege-
ben werden.

Fir die Prifer gilt § 7 Abs. 7 entsprechend.

Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen
und Prifungsleistungen

Studienzeiten im Studiengang ,Kulturmanagement® o-
der in anderen Studiengdngen an einer anderen wis-
senschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des
Hochschulrahmengesetzes und dabei erbrachte Stu-
dienleistungen und benotete Prifungsleistungen werden
auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit
festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn
Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistun-
gen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denje-
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nigen des weiterbildenden Masterstudiengangs Kultur-
management an der Padagogischen Hochschule Lud-
wigsburg entsprechen. Dabei ist kein schematischer
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Ge-

samtbewertung vorzunehmen. Das gilt auch fur die An-
rechnung von Studien- und Prifungsleistungen, die an
einer anderen als wissenschaftlichen Hochschule im
Sinne des HRG (z. B. Fachhochschulen oder Kunst-
und Musikhochschulen oder Berufsakademien) erbracht
wurden.

Fur die Gleichwertigkeit von Studienzeiten und Studien-
leistungen an ausléndischen Hochschulen sind die von
der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrekto-
renkonferenz  gebilligten  Aquivalenzvereinbarungen
maRgebend. Soweit Aquivalenzvereinbarungen nicht
vorliegen, entscheidet die zustandige Stelle.

Fur Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleis-
tungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die
Abséatze 1 und 2 entsprechend.

Eine Anrechnung ist hdchstens fur die Halfte der im
weiterbildenden Masterstudiengang Kulturmanagement
an der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg gefor-
derten Studien- und Priifungsleistungen mdéglich. Eine
bereits angefertigte Masterarbeit kann nicht angerech-
net werden.

Werden Studien- und benotete Prifungsleistungen an-
gerechnet, sind die Noten bzw. Credits — soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind — zu bernehmen und
nach MalRRgabe der Prufungsordnung in die Berechnung
der Gesamtnote einzubeziehen.

Fur die Anrechnung der Studienzeiten, der Studienleis-
tungen und der Priufungsleistungen ist der Prifungs-
ausschuss zustandig.

Soweit Studienzeiten nach den Abséatzen 1 und 2 ange-
rechnet oder nicht angerechnet werden, andern sich die
jeweiligen Meldefristen fur Prifungen.

Il. Masterpriufung

8§ 10 Studienbegleitende Prifungsleistungen

1)

)
@)

Studienbegleitende Prifungsleistungen werden in der
Regel im Zusammenhang mit den belegten Modulen
erbracht. Sie werden nach dem Leistungspunkte-
System (Credits) bewertet, das an der ECTS-Richtlinie
(Européisches Standard-Leistungspunkte-System) aus-
gerichtet ist.

Das Studium setzt sich aus Pflichtmodulen, Wahl-
pflichtmodulen und Wahlmodulen zusammen.

Leistungspunkte kdnnen wie folgt erworben werden:
Pflichtmodule (jeweils 6 ECTS-Punkte):

— Modul 1: Grundlagen kulturellen Handelns
— Modul 2: Managementlehre
Wahlpflichtmodule (jeweils 6 ECTS-Punkte):

— Modul 3: Kulturwissenschaft

— Modul 4: Recht

— Modul 5: Betriebswirtschaftliche Grundlagen
— Modul 6: Kulturfinanzierung

— Modul 7: Kulturmarketing

— Modul 8: Offentlichkeitsarbeit

In mindestens drei der sechs Wahlpflichtmodule mis-
sen Leistungspunkte erbracht werden.

Wahlmodule (jeweils 4 ECTS-Punkte):
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— Modul 9: Kulturbetrieb und Kulturpraxis
— Modul 10: Kulturwirtschaft
— Modul 11: Kommunikation

Wahlmodul 12: Theorie-/Praxis-Reflexion (Punktever-
gabe je Teilleistung siehe Studienplan).

Der Prifungsausschuss legt den Aufbau der Module
und die Zuordnung der Leistungspunkte in einem Stu-
dienplan fest.

Um Leistungspunkte erwerben zu kdnnen, sind neben
der Teilnahme an den Veranstaltungen auch bestande-
ne zusatzliche Leistungsnachweise zu erbringen. Diese
Leistungsnachweise kénnen sein:

— schriftliche Beantwortung von Kontrollfragen zu Stu-
dienbriefen

— Fallbearbeitungen

— Klausuren

— Hausarbeiten

— praktische Prifungen

— mindliche Prifungen

— Referate mit schriftlichen Thesenpapier
— schriftliche Praxisreflexionen

Mundliche Prifungen werden von einem Beisitzer pro-
tokolliert.

Der Erwerb von Leistungspunkten durch bloRe Teil-
nahme an einer Veranstaltung ist nicht méglich.

Die jeweiligen Leistungen werden von der Seminarleite-
rinflvom Seminarleiter beurteilt und benotet; § 14 gilt
entsprechend, wobei Leistungen, die nicht mindestens
mit der Note ,ausreichend” (4,0) bewertet werden, als
Lhicht bestanden“ gelten. Hierfir werden keine Leis-
tungspunkte vergeben.

Die studienbegleitenden Prifungsleistungen gelten als
bestanden, wenn die Kandidatin/der Kandidat 42 Leis-
tungspunkte nachweisen kann (vgl. 8 16) und alle fir
ihn/sie obligatorischen Studienanteile (vgl. § 10 Abs. 3)
bearbeitet und bestanden wurden. Eine Kontierung er-
folgt erstmals automatisch zum Ende des 4. Fachse-
mesters. Naheres regeln die Bestimmungen Uber die
Bewertung  studienbegleitender  Prufungsleistungen
(SPL-KM-Mas).

Ausnahmeregelungen sind bei Vorliegen schwerwie-
gender Grinde, insbesondere gesundheitlicher, berufli-
cher oder familigrer Art, moglich. Im Einzelfall entschei-
det der Vorsitzende des Priifungsausschusses.

Die Modulnoten werden entsprechend den ECTS-
Punkten gewichtet. Die Durchschnittsnote aller Module
der studienbegleitenden Priifungsleistungen gehen ge-
maR § 18 Abs. 1 in die Gesamtnote ein.

§ 11 Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsver-

1)
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fahren zur Masterarbeit und Abschlussprifung

Die Zulassung zur Masterarbeit und zur mindlichen
Abschlussprufung wird in der Regel zum Ende des 3.
Fachsemesters beantragt.

Zur Masterarbeit und zur mundlichen Abschlusspriifung
(Kolloguium) kann nur zugelassen werden,

1. wer ein berufsqualifizierendes Hochschulstudium
oder Studium an einer Berufsakademie erfolgreich
abgeschlossen hat,

2. wer eine qualifizierte, mindestens einjahrige berufli-
che Praxis nachweisen kann,

3. wer im weiterbildenden Masterstudiengang Kultur-
management an der P&dagogischen Hochschule

@)

(4)

Ludwigsburg eingeschrieben ist und mindestens
zwei aufeinander folgende Semester eingeschrie-
ben war und wéahrend dieser Zeit Leistungsnach-
weise erworben hat,

4. wer die Ausgabe eines Themas fur die Masterarbeit
beantragt hat,

5. wer mindestens 24 ECTS-Punkte Uber studienbe-
gleitende Priifungsleistungen nachweisen kann,

6. gof. wer die erforderlichen ergdnzenden Studien-
leistungen (vgl. § 5) nachweisen kann.

Der Antrag auf Ausgabe des Themas der Masterarbeit
und der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit und zur
mundlichen Abschlussprifung sind rechtzeitig zu den
bekannt gegebenen Terminen schriftlich beim Akademi-
schen Prifungsamt zu stellen; ihm sind beizufiigen:

1. die Nachweise Uber das Vorliegen der in Absatz 1
Nr. 1 bis 6 genannten Zulassungsvoraussetzungen,
sofern sie dem akademischen Prifungsamt nicht
bereits vorliegen,

2. eine Erklarung der Kandidatin/des Kandidaten dar-
tiber, ob sie/er bereits eine Master- oder Magister-
prufung in einem Studiengang ,Kulturmanagement*
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes
endgultig nicht bestanden hat oder ob sie/er sich in
einem schwebenden Prifungsverfahren befindet.

Ist es der Kandidatin/dem Kandidaten nicht mdéglich, die
Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizufiigen,
kann der Prifungsausschuss gestatten, den Nachweis
auf andere Weise zu fuhren.

Die Entscheidung Uber die Zulassung trifft der Pri-
fungsausschuss aufgrund der eingereichten Unterlagen.
Die Zulassung ist zu versagen, wenn

— die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht er-
fallt sind,

— die Unterlagen gemaR Absatz 3 unvollstandig und
trotz Aufforderung nicht fristgemafR vervollstandigt
worden sind,

— die Kandidatin/der Kandidat die Master- oder Magis-
terprifung im Studiengang ,Kulturmanagement® im
Geltungsbereich des  Hochschulrahmengesetzes
endgultig nicht bestanden hat oder sich in diesem
Studiengang in einem Priifungsverfahren befindet.

8 12 Masterarbeit

1)

)
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Die Masterarbeit ist eine Prifungsarbeit mit einem Um-
fang von ca. 60 Seiten, die die wissenschaftliche Aus-
bildung abschlie3t. Sie soll zeigen, dass die Kandida-
tin/der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein wissenschatftliches Problem selbst-
sténdig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbei-
ten.

Die Masterarbeit muss zu einem Thema aus dem Be-
reich des Kulturmanagements angefertigt werden. Das
Thema der Masterarbeit kann von jeder/jedem der im
Studiengang tatigen Professorinnen/Professoren be-
treut werden.

Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt tber
die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Priifungsaus-
schusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig
zu machen. Die Frist fur die Anfertigung der Arbeit be-
ginnt mit der Ausgabe des Themas.

Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit missen
so lauten, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist
von vier Monaten eingehalten werden kann.
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Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ers-
ten beiden Monate der Bearbeitungszeit zurlickgegeben
werden. Der Kandidatin/Dem Kandidaten ist daraufhin
unverziglich ein neues Thema zu geben, fir das wie-
derum eine Bearbeitungsfrist von vier Monaten gewahrt
wird.

Auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann die
Vorsitzende/der Vorsitzende des Prufungsausschusses
bei Vorliegen schwerwiegender Griinde insbesondere
gesundheitlicher, beruflicher oder familiarer Art die Be-
arbeitungsfrist fir die Masterarbeit einmal um héchstens
acht Wochen verlangern. Der Antrag muss, abgesehen
von begriindeten Ausnahmefallen, spatestens zwei Wo-
chen vor Ablauf der Bearbeitungszeit beim Priifungs-
ausschussvorsitzenden eingegangen sein und bedarf
der Zustimmung der Betreuerin/des Betreuers der Ar-
beit. Eine dariiber hinausgehende Verlangerung ist nur
bei besonderen Harteféllen, die eine Unterbrechung der
Bearbeitungszeit erfordern, moglich.

Dauert die Verhinderung langer, so kann die Kandida-
tin/der Kandidat beim Prifungsausschussvorsitzenden
beantragen das Thema zuriickzugeben. Das Thema gilt
dann als nicht ausgegeben. In diesem Fall muss nach
Beendigung der Verhinderung unverziglich die Ausga-
be eines neuen Themas beantragt werden.

Masterarbeiten kdnnen auch als Gruppenarbeiten zuge-
lassen werden, wenn der als Priifungsleistung zu be-
wertende Beitrag der einzelnen Kandidatin/des einzel-
nen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten,
Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien, die eine
eindeutige Abgrenzung ermdoglichen, deutlich unter-
scheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen
nach Absatz 1 erfullt.

Die Masterarbeit ist fristgemaR beim akademischen
Prifungsamt abzuliefern. Der Arbeit ist eine schriftliche
Versicherung beizufligen, dass sie von der Kandidatin/
vom Kandidaten selbststandig verfasst wurde und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
benutzt wurden. Der Abgabetermin ist aktenkundig zu
machen.

Die Masterarbeit ist von zwei Prifern innerhalb von acht
Wochen zu bewerten; § 14 gilt entsprechend. Einer der
Prifer soll derjenige sein, der die Arbeit betreut hat. Der
zweite Prifer wird von der Vorsitzenden/vom Vorsitzen-
den des Priiffungsausschusses bestimmt. Bei nicht U-
bereinstimmender Beurteilung einigen sich die Priifer
auf eine gemeinsame Note. Kommt keine Einigung zu-
stande, so wird das arithmetische Mittel gebildet, wenn
die Abweichung nicht mehr als zwei Notenstufen be-
tragt. Ist die Abweichung hoher, entscheidet ein dritter
Prifer, der von der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des
Prifungsausschusses bestimmt wird.

(10)Fur die Korrekturzeit der Masterarbeit muss die Kandi-

datin/der Kandidat nicht an der Hochschule einge-
schrieben sein.

(11)Fur die bestandene Masterarbeit werden 15 ECTS-

Punkte vergeben.

§ 13 Mundliche Abschlussprifung (Kolloquium)

@)

@)

In einer mindlichen Abschlussprifung von 30 Minuten
Dauer soll die Kandidatin/der Kandidat nachweisen,
dass er die Zusammenhange des Studiengebiets zu er-
kennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusam-
menhange einzuordnen vermag. Sie findet in der Regel
als Kolloquium Uber die Masterarbeit statt.

Sie wird vor zwei Prifern als Einzelpriufung abgelegt.
Wenn die Masterarbeit als Gruppenarbeit abgefasst

©)
(4)

()

(6)

()

8)

wurde (siehe § 12 Abs. 7), kann die/der Vorsitzende des
Prufungsausschusses eine Gruppenpriufung zulassen.

Die mindliche Abschlusspriifung ist im Anschluss an
die Benotung der Masterarbeit abzulegen.

Bei nicht Ubereinstimmender Beurteilung einigen sich
die Prufer auf eine gemeinsame Note. Kommt keine
Einigung zustande, so wird das arithmetische Mittel ge-
bildet.

Die wesentlichen Gegenstdnde und Ergebnisse der
mundlichen Abschlussprifung sind in einem Protokoll
festzuhalten. Das Ergebnis der Priifung ist der Kandida-
tin/dem Kandidaten im Anschluss an die mindliche Pru-
fung bekannt zu geben.

Studierende, die sich zu einem spéateren Prifungstermin
der gleichen Prufung unterziehen wollen, sollen nach
MaRgabe der raumlichen Verhéltnisse als Zuhoérer zu-
gelassen werden, es sei denn, die Kandidatin/der Kan-
didat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prufungs-
ergebnisses an die Kandidatin/den Kandidaten.

Fur die mindliche Abschlusspriifung muss die Kandida-
tin/der Kandidat nicht an der Hochschule eingeschrie-
ben sein.

Fir die bestandene miindliche Abschlusspriifung wer-
den 3 ECTS-Punkte vergeben.

§ 14 Bewertung der Prufungsleistungen

1)

)

Die Noten fir die einzelnen Priifungsleistungen werden
von den jeweiligen Priifern festgesetzt. Fir die Bewer-
tung der Prifungsleistungen sind folgende Noten zu
verwenden:

1= sehrgut = eine hervorragende Leistung;

2= gut = eine Leistung, die erheblich
tber den durchschnittlichen
Anforderungen liegt;

3= befriedigend = eine Leistung, die durch-
schnittlichen  Anforderungen
entspricht;

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer

Mangel noch den Anforderun-
gen genugt;

eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mangel den Anfor-
derungen nicht mehr gendigt.

5= nicht aus- =

reichend

Es kdnnen Zwischennoten durch Erniedrigen oder Er-
héhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die
Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

Bei der Bildung von Noten, die sich aus mehreren Teil-
noten zusammensetzen, wird nur die erste Dezimalstel-
le hinter dem Komma beriicksichtigt; alle weiteren Stel-
len werden ohne Rundung gestrichen.

8§ 15 Versaumnis, Ricktritt, Tauschung, Ordnungsver-

1)

)

stol3, Schutzfristen

Eine Prifungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend”
(5,0) bewertet, wenn die Kandidatin/der Kandidat zu ei-
nem Prifungstermin ohne triftige Griinde nicht erscheint
oder wenn sie/er nach Beginn der Priifung ohne triftige
Griinde von der Prifung zuricktritt. Dasselbe gilt, wenn
eine schriftliche Prifungsleistung nicht innerhalb der
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

Die fiir den Ruicktritt oder das Versaumnis geltend ge-
machten Grinde missen der Vorsitzenden/dem Vorsit-
zenden des Prifungsausschusses unverziglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
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®)

(4)

©)

(6)

Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten kann die Vor-
lage eines arztlichen Attestes verlangt werden. Werden
die Griinde anerkannt, so wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Die bereits vorliegenden Prifungsergebnisse
sind in diesem Fall anzurechnen.

Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis
seiner Prifungsleistung durch Tauschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt
die betreffende Prifungsleistung als mit ,nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Eine Kandidatin/Ein Kandidat,
die/der den ordnungsgemafRen Ablauf der Prifung stort,
kann von dem jeweiligen Prifer oder Aufsichtsfihren-
den von der Fortsetzung der Priifungsleistungen ausge-
schlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende
Prifungsleistung als mit ,nicht ausreichend” (5,0) be-
wertet. In schwerwiegenden Fallen kann der Prifungs-
ausschuss die Kandidatin/den Kandidaten von der
Erbringung weiterer Prufungsleistungen ausschlief3en.

Die Kandidatin/Der Kandidat kann innerhalb einer Frist
von vier Wochen verlangen, dass die Entscheidungen
nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Priifungsausschuss
Uberprift werden. Belastende Entscheidungen sind der
Kandidatin/dem Kandidaten unverziglich schriftlich mit-
zuteilen, zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen.

Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfris-
ten, wie sie im jeweils glltigen Gesetz zum Schutz der
erwerbs-tatigen Mutter (MuSchG) festgelegt sind, ent-
sprechend zu beriicksichtigen. Dem Antrag sind die er-
forderlichen Nachweise beizufiigen. Die Mutterschutz-
fristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prifungs-
ordnung; die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die
Frist eingerechnet.

Gleichfalls sind die Fristen fir die Elternzeit nach Malf3-
gabe des jeweils giltigen Gesetzes Uber die Gewéh-
rung von Erziehungsgeld und Elternzeit (BErzGG) auf
Antrag zu beriicksichtigen. Die Kandidatin/Der Kandidat
muss bis spéatestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt,
von dem ab sie/er die Elternzeit antreten will, dem Pri-
fungsausschuss unter Beifligung der erforderlichen
Nachweise schriftlich mitteilen, fir welchen Zeitraum
oder fUr welche Zeitrdume sie/er die Elternzeit in An-
spruch nehmen will. Der Prufungsausschuss hat zu pru-
fen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die
bei einer Arbeitnehmerin/einem Arbeitnehmer einen An-
spruch auf Elternzeit nach dem BErzGG auslosen wiir-
den, und teilt der Kandidatin/dem Kandidaten das Er-
gebnis sowie ggf. die neu festgesetzten Priifungsfristen
unverziglich mit. Die Bearbeitungsfrist der Masterarbeit
kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden.
Das gestellte Thema gilt als nicht vergeben. Nach Ab-
lauf der Elternzeit erhalt die Kandidatin/der Kandidat ein
neues Thema.

§ 16 Bestehen der Masterprifung

1)

)

Die Masterprifung ist bestanden, wenn

1. in den studienbegleitenden Priifungsleistungen 42
ECTS-Punkte erreicht wurden und alle Pflichtmodu-
le sowie mindestens drei Wahlpflichtmodule jeweils
mindestens mit der Note ,ausreichend“ (4,0) be-
standen wurden,

2. sowohl die Masterarbeit als auch die mindliche Ab-
schlussprifung mindestens mit der Note ,ausrei-
chend" (4,0) bewertet worden sind und somit insge-
samt 60 ECTS-Punkte erreicht wurden.

Das Prifungsverfahren und Lehrangebot sind so ge-
staltet, dass die Masterprufung innerhalb der Regelstu-
dienzeit abgelegt werden kann. Eine Masterprufung, die

@)

nicht innerhalb von drei Semestern nach Ablauf der Re-
gelstudienzeit abgeschlossen worden ist und fir die ei-
ne Verlangerung insbesondere wegen beruflicher, ge-
sundheitlicher oder familiarer Griinde durch den Pru-
fungsausschuss nicht genehmigt wurde, gilt als nicht
bestanden. In diesem Fall missen alle in Absatz 1 ge-
forderten Prifungsteile innerhalb eines Jahres erbracht
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Masterprufung
als endgiiltig nicht bestanden.

Hat die Kandidatin/der Kandidat die Masterpriifung nicht
bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, wird ihr/ihm
auf Antrag und gegen Vorlage entsprechender Nach-
weise eine schriftliche Bestéatigung ausgestellt, die die
erbrachten Prifungsleistungen und deren Noten sowie
die zur jeweiligen Prifung noch fehlenden Prifungsleis-
tungen enthalt und erkennen lasst, dass die Prifung
nicht bestanden ist.

§ 17 Wiederholung von Priifungsleistungen

1)

)

©)

(4)

(%)

Die Masterarbeit, die nicht mindestens mit ,ausrei-
chend” (4,0) bewertet worden ist, und eine nicht bestan-
dene miindliche Abschlussprifung kénnen einmal wie-
derholt werden. Fehlversuche an anderen Hochschulen
sind anzurechnen. Die Wiederholung einer bestandenen
Prifung bzw. Teilpriifung ist nicht zuléssig.

Wird die Masterarbeit mit ,nicht ausreichend” (5,0) be-
wertet, so ist auf Antrag, der spatestens vier Wochen
nach der Bekanntgabe der Note fiir die Masterarbeit zu
stellen ist, eine Wiederholung mit einem neuen Thema
mdglich. Eine Rickgabe des Themas der Masterarbeit
gemal 8 12 Abs. 5 ist jedoch nur zulédssig, wenn die
Kandidatin/der Kandidat bei der Anfertigung der ersten
Masterarbeit keinen Gebrauch davon gemacht hat.

Wird die mindliche Priifung mit ,nicht ausreichend*
(5,0) bewertet, so setzt der Priifungsausschuss einen
Wiederholungstermin fest, der der Kandidatin/dem Kan-
didaten mitgeteilt wird. Sie muss spéatestens innerhalb
eines Jahres nach Nichtbestehen der Priifung abgelegt
sein.

Die Wiederholung von nicht bestandenen studienbeglei-
tenden Prufungsleistungen regeln die Bestimmungen
Uber die Bewertung studienbegleitender Prifungsleis-
tungen (SPL-KM-w-Mas).

Bei Versaumnis der Fristen gilt die jeweilige Prufung als
endglltig nicht bestanden, sofern nicht der Kandida-
tin/dem Kandidaten vom Priifungsausschuss wegen be-
sonderer nicht von ihr/ihm zu vertretender Grinde eine
Nachfrist gewahrt wird.

§ 18 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis

@)

)

Die Gesamtnote errechnet sich aus der Durchschnitts-

note fur die studienbegleitenden Prifungsleistungen,

der Note fir die Masterarbeit und der Note fur die

muindliche Abschlussprifung.

Die einzelnen Prifungsteile werden wie folgt gewichtet:

— Die Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prii-
fungsleistungen (vgl. § 10 Abs. 9) z&hlt 2/3 der Ge-
samtnote.

— Die Noten fur die Masterarbeit (vgl. § 12 Abs. 9) und
fur die mindliche Abschlussprifung (vgl. § 13

Abs. 4) werden im Verhéltnis 4 zu 1 gewichtet und
zahlen 1/3 der Gesamtnote.

§ 14 gilt entsprechend.

Uber die bestandene Masterpriifung wird ein Zeugnis
ausgestellt. Das Zeugnis enthalt
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1. die im Laufe des Masterstudiums belegten Module
und die endnotenrelevanten Modulnoten der stu-
dienbegleitenden Prifungsanteile,

2. das Thema und die Note der Masterarbeit,
3. die Note der mundlichen Abschlussprifung und
4. die Gesamtnote.

(3) Fir herausragende Leistungen (Gesamtnote der Mas-
terprifung 1,0) wird das Pradikat ,mit Auszeichnung®
verliehen.

(4) Das Zeugnis ist von der/vom Vorsitzenden des Pri-
fungsausschusses zu unterzeichnen und tragt das Da-
tum des Tages, an dem die letzte Priifungsleistung er-
bracht worden ist.

(5) Dem Zeugnis ist ein Diploma Supplement beigefiigt.

8 19 Masterurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin/dem
Kandidaten die Masterurkunde mit dem Datum des
Zeugnisses ausgehandigt. Darin wird die Verleihung
des akademischen Grades ,Master of Arts“ beurkundet.

(2) Die Masterurkunde wird von der Rektorin/vom Rektor
der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg und der
Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Prifungsauschus-
ses unterzeichnet und mit dem Siegel der Padagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg versehen.

lll. Schlussbestimmungen

§ 20 Ungdltigkeit der Masterprifung

(1) Hat die Kandidatin/der Kandidat bei einer Prufung ge-
téduscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushan-
digung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prifungs-
ausschuss nachtraglich die Noten fir diejenigen Pri-
fungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandida-
tin/der Kandidat getduscht hat, entsprechend berichti-
gen und die Priufung ganz oder teilweise flr nicht be-
standen erkléren.

(2) Waren die Voraussetzungen fiur die Zulassung zu einer
Prifung nicht erfiillt, ohne dass die Kandidatin/der Kan-
didat hierliber tauschen wollte, und wird diese Tatsache
erst nach Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so
wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prifung
geheilt. Hat die Kandidatin/der Kandidat die Zulassung
vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Pri-
fungsausschuss.

(3) Der Kandidatin/dem Kandidaten ist vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur AuRerung zu geben.

(4) Das unrichtige Priifungszeugnis ist einzuziehen und
gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichti-
gen Priufungszeugnis ist auch die Masterurkunde einzu-
ziehen, wenn die Prifung aufgrund einer Tauschung fur
shicht bestanden“ erklart wurde. Eine Entscheidung
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist
von funf Jahren ab dem Datum des Prifungszeugnisses
ausgeschlossen.

(5) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet
sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 21 Einsichtin die Prifungsakten

Nach Abschluss des Prifungsverfahrens wird der Kandida-
tin/dem Kandidaten auf Antrag ein Jahr lang Einsicht in sei-
ne schriftichen Prifungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten der Prifer und in die Prifungsprotokolle gewéhrt.

§ 22 Inkrafttreten

(1) Diese Studien- und Prufungsordnung fur den weiterbil-
denden Masterstudiengang Kulturmanagement tritt am
Tage nach der Verdffentlichung in den amtlichen Be-
kanntmachungen der Padagogischen Hochschule Lud-
wigsburg in Kraft.

(2) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Studien- und
Prifungsordnung ihr Studium begonnen haben, werden
nach der Prufungsordnung vom 28. Oktober 2004 ge-
proft.

Ludwigsburg, den 15. Mai 2007

Prof. Dr. H. Melenk, Rektor
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	(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

	§ 8  Prüfer
	(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer. Zu Prüfern dürfen nur Professorinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren sowie Lehrende, die gemäß § 44 Abs. 1 und 2 dem wissenschaftlichen Personal angehören, bestellt werden, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine eigenverantwortliche, selbstständige Lehrtätigkeit ausgeübt haben. 
	(2) Die Kandidatin/Der Kandidat kann für die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Die mündliche Prüfung, die als Kolloquium zur Masterarbeit abgehalten wird, wird in der Regel vor den beiden Prüfern der Masterarbeit abgelegt.
	(3) Die Vorsitzende/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der Kandidatin/dem Kandidaten die Namen der Prüfer rechtzeitig bekannt gegeben werden.
	(4) Für die Prüfer gilt § 7 Abs. 7 entsprechend.

	§ 9  Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
	(1) Studienzeiten im Studiengang „Kulturmanagement“ oder in anderen Studiengängen an einer anderen wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes und dabei erbrachte Studienleistungen und benotete Prüfungsleistungen werden auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des weiterbildenden Masterstudiengangs Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Ge-  samtbewertung vorzunehmen. Das gilt auch für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer anderen als wissenschaftlichen Hochschule im Sinne des HRG (z. B. Fachhochschulen oder Kunst- und Musikhochschulen oder Berufsakademien) erbracht wurden.
	(2) Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten und Studienleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet die zuständige Stelle. 
	(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
	(4) Eine Anrechnung ist höchstens für die Hälfte der im weiterbildenden Masterstudiengang Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg geforderten Studien- und Prüfungsleistungen möglich. Eine bereits angefertigte Masterarbeit kann nicht angerechnet werden.
	(5) Werden Studien- und benotete Prüfungsleistungen an-gerechnet, sind die Noten bzw. Credits – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und nach Maßgabe der Prüfungsordnung in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
	(6) Für die Anrechnung der Studienzeiten, der Studienleistungen und der Prüfungsleistungen ist der Prüfungs-ausschuss zuständig. 
	(7) Soweit Studienzeiten nach den Absätzen 1 und 2 angerechnet oder nicht angerechnet werden, ändern sich die jeweiligen Meldefristen für Prüfungen.

	II. Masterprüfung
	§ 10  Studienbegleitende Prüfungsleistungen
	(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in der Regel im Zusammenhang mit den belegten Modulen erbracht. Sie werden nach dem Leistungspunkte-System (Credits) bewertet, das an der ECTS-Richtlinie (Europäisches Standard-Leistungspunkte-System) aus-gerichtet ist.
	(2) Das Studium setzt sich aus Pflichtmodulen, Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen zusammen. 
	(3) Leistungspunkte können wie folgt erworben werden:
	(4) Um Leistungspunkte erwerben zu können, sind neben der Teilnahme an den Veranstaltungen auch bestandene zusätzliche Leistungsnachweise zu erbringen. Diese Leistungsnachweise können sein:
	(5) Der Erwerb von Leistungspunkten durch bloße Teilnahme an einer Veranstaltung ist nicht möglich.
	(6) Die jeweiligen Leistungen werden von der Seminarleiterin/vom Seminarleiter beurteilt und benotet; § 14 gilt entsprechend, wobei Leistungen, die nicht mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet werden, als „nicht bestanden“ gelten. Hierfür werden keine Leistungspunkte vergeben.
	(7) Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen gelten als bestanden, wenn die Kandidatin/der Kandidat 42 Leistungspunkte nachweisen kann (vgl. § 16) und alle für ihn/sie obligatorischen Studienanteile (vgl. § 10 Abs. 3) bearbeitet und bestanden wurden. Eine Kontierung erfolgt erstmals automatisch zum Ende des 4. Fachsemesters. Näheres regeln die Bestimmungen über die Bewertung studienbegleitender Prüfungsleistungen (SPL-KM-Mas).
	(8) Ausnahmeregelungen sind bei Vorliegen schwerwiegender Gründe, insbesondere gesundheitlicher, beruflicher oder familiärer Art, möglich. Im Einzelfall entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.
	(9) Die Modulnoten werden entsprechend den ECTS-Punkten gewichtet. Die Durchschnittsnote aller Module der studienbegleitenden Prüfungsleistungen gehen gemäß § 18 Abs. 1 in die Gesamtnote ein.

	§ 11  Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren zur Masterarbeit und Abschlussprüfung
	(1) Die Zulassung zur Masterarbeit und zur mündlichen Abschlussprüfung wird in der Regel zum Ende des 3. Fachsemesters beantragt.
	(2) Zur Masterarbeit und zur mündlichen Abschlussprüfung (Kolloquium) kann nur zugelassen werden,
	1. wer ein berufsqualifizierendes Hochschulstudium oder Studium an einer Berufsakademie erfolgreich abgeschlossen hat,
	2. wer eine qualifizierte, mindestens einjährige berufliche Praxis nachweisen kann,
	3. wer im weiterbildenden Masterstudiengang Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg eingeschrieben ist und mindestens zwei aufeinander folgende Semester eingeschrieben war und während dieser Zeit Leistungsnachweise erworben hat,
	4. wer die Ausgabe eines Themas für die Masterarbeit beantragt hat,
	5. wer mindestens 24 ECTS-Punkte über studienbegleitende Prüfungsleistungen nachweisen kann,
	6. ggf. wer die erforderlichen ergänzenden Studienleistungen (vgl. § 5) nachweisen kann.

	(3) Der Antrag auf Ausgabe des Themas der Masterarbeit und der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit und zur mündlichen Abschlussprüfung sind rechtzeitig zu den bekannt gegebenen Terminen schriftlich beim Akademischen Prüfungsamt zu stellen; ihm sind beizufügen:
	1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 Nr. 1 bis 6 genannten Zulassungsvoraussetzungen, sofern sie dem akademischen Prüfungsamt nicht bereits vorliegen,
	2. eine Erklärung der Kandidatin/des Kandidaten darüber, ob sie/er bereits eine Master- oder Magisterprüfung in einem Studiengang „Kulturmanagement“ im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat oder ob sie/er sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet.

	(4) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Prüfungsausschuss aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die Zulassung ist zu versagen, wenn

	§ 12  Masterarbeit
	(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit mit einem Umfang von ca. 60 Seiten, die die wissenschaftliche Ausbildung abschließt. Sie soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein wissenschaftliches Problem selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
	(2) Die Masterarbeit muss zu einem Thema aus dem Bereich des Kulturmanagements angefertigt werden. Das Thema der Masterarbeit kann von jeder/jedem der im Studiengang tätigen Professorinnen/Professoren betreut werden.
	(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Frist für die Anfertigung der Arbeit beginnt mit der Ausgabe des Themas.
	(4) Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen so lauten, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist von vier Monaten eingehalten werden kann.
	(5) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten beiden Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Der Kandidatin/Dem Kandidaten ist daraufhin unverzüglich ein neues Thema zu geben, für das wiederum eine Bearbeitungsfrist von vier Monaten gewährt wird.
	(6) Auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann die Vorsitzende/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bei Vorliegen schwerwiegender Gründe insbesondere gesundheitlicher, beruflicher oder familiärer Art die Bearbeitungsfrist für die Masterarbeit einmal um höchstens acht Wochen verlängern. Der Antrag muss, abgesehen von begründeten Ausnahmefällen, spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungszeit beim Prüfungsausschussvorsitzenden eingegangen sein und bedarf der Zustimmung der Betreuerin/des Betreuers der Arbeit. Eine darüber hinausgehende Verlängerung ist nur bei besonderen Härtefällen, die eine Unterbrechung der Bearbeitungszeit erfordern, möglich.
	(7) Masterarbeiten können auch als Gruppenarbeiten zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin/des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.
	(8) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim akademischen Prüfungsamt abzuliefern. Der Arbeit ist eine schriftliche Versicherung beizufügen, dass sie von der Kandidatin/ vom Kandidaten selbstständig verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Der Abgabetermin ist aktenkundig zu machen.
	(9) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern innerhalb von acht Wochen zu bewerten; § 14 gilt entsprechend. Einer der Prüfer soll derjenige sein, der die Arbeit betreut hat. Der zweite Prüfer wird von der Vorsitzenden/vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. Bei nicht übereinstimmender Beurteilung einigen sich die Prüfer auf eine gemeinsame Note. Kommt keine Einigung zustande, so wird das arithmetische Mittel gebildet, wenn die Abweichung nicht mehr als zwei Notenstufen beträgt. Ist die Abweichung höher, entscheidet ein dritter Prüfer, der von der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt wird.
	(10) Für die Korrekturzeit der Masterarbeit muss die Kandidatin/der Kandidat nicht an der Hochschule eingeschrieben sein.
	(11) Für die bestandene Masterarbeit werden 15 ECTS-Punkte vergeben.

	§ 13  Mündliche Abschlussprüfung (Kolloquium)
	(1) In einer mündlichen Abschlussprüfung von 30 Minuten Dauer soll die Kandidatin/der Kandidat nachweisen, dass er die Zusammenhänge des Studiengebiets zu erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Sie findet in der Regel als Kolloquium über die Masterarbeit statt.
	(2) Sie wird vor zwei Prüfern als Einzelprüfung abgelegt. Wenn die Masterarbeit als Gruppenarbeit abgefasst wurde (siehe § 12 Abs. 7), kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Gruppenprüfung zulassen.
	(3) Die mündliche Abschlussprüfung ist im Anschluss an die Benotung der Masterarbeit abzulegen.
	(4) Bei nicht übereinstimmender Beurteilung einigen sich die Prüfer auf eine gemeinsame Note. Kommt keine  Einigung zustande, so wird das arithmetische Mittel gebildet.
	(5) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Abschlussprüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin/dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.
	(6) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die Kandidatin/der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidatin/den Kandidaten.
	(7) Für die mündliche Abschlussprüfung muss die Kandidatin/der Kandidat nicht an der Hochschule eingeschrieben sein.
	(8) Für die bestandene mündliche Abschlussprüfung wer-den 3 ECTS-Punkte vergeben.

	§ 14  Bewertung der Prüfungsleistungen
	(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

	§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzfristen
	§ 16  Bestehen der Masterprüfung
	(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn
	1. in den studienbegleitenden Prüfungsleistungen 42 ECTS-Punkte erreicht wurden und alle Pflichtmodule sowie mindestens drei Wahlpflichtmodule jeweils mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bestanden wurden,
	2. sowohl die Masterarbeit als auch die mündliche Abschlussprüfung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind und somit insgesamt 60 ECTS-Punkte erreicht wurden.

	(2) Das Prüfungsverfahren und Lehrangebot sind so ge-staltet, dass die Masterprüfung innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden kann. Eine Masterprüfung, die nicht innerhalb von drei Semestern nach Ablauf der Regelstudienzeit abgeschlossen worden ist und für die eine Verlängerung insbesondere wegen beruflicher, gesundheitlicher oder familiärer Gründe durch den Prüfungsausschuss nicht genehmigt wurde, gilt als nicht bestanden. In diesem Fall müssen alle in Absatz 1 geforderten Prüfungsteile innerhalb eines Jahres erbracht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Masterprüfung als endgültig nicht bestanden.
	(3) Hat die Kandidatin/der Kandidat die Masterprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, wird ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage entsprechender Nachweise eine schriftliche Bestätigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur jeweiligen Prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung nicht bestanden ist.

	§ 17  Wiederholung von Prüfungsleistungen 
	(1) Die Masterarbeit, die nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet worden ist, und eine nicht bestandene mündliche Abschlussprüfung können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung bzw. Teilprüfung ist nicht zulässig.
	(2) Wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so ist auf Antrag, der spätestens vier Wochen nach der Bekanntgabe der Note für die Masterarbeit zu stellen ist, eine Wiederholung mit einem neuen Thema möglich. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit gemäß § 12 Abs. 5 ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin/der Kandidat bei der Anfertigung der ersten Masterarbeit keinen Gebrauch davon gemacht hat.
	(3) Wird die mündliche Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so setzt der Prüfungsausschuss einen Wiederholungstermin fest, der der Kandidatin/dem Kandidaten mitgeteilt wird. Sie muss spätestens innerhalb eines Jahres nach Nichtbestehen der Prüfung abgelegt sein.
	(4) Die Wiederholung von nicht bestandenen studienbegleitenden Prüfungsleistungen regeln die Bestimmungen über die Bewertung studienbegleitender Prüfungsleistungen (SPL-KM-w-Mas).
	(5) Bei Versäumnis der Fristen gilt die jeweilige Prüfung als endgültig nicht bestanden, sofern nicht der Kandidatin/dem Kandidaten vom Prüfungsausschuss wegen besonderer nicht von ihr/ihm zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt wird.

	§ 18  Bildung der Gesamtnote, Zeugnis
	(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus der Durchschnittsnote für die studienbegleitenden Prüfungsleistungen, der Note für die Masterarbeit und der Note für die mündliche Abschlussprüfung. 
	(2) Über die bestandene Masterprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält
	1. die im Laufe des Masterstudiums belegten Module und die endnotenrelevanten Modulnoten der studienbegleitenden Prüfungsanteile,
	2. das Thema und die Note der Masterarbeit, 
	3. die Note der mündlichen Abschlussprüfung und
	4. die Gesamtnote.

	(3) Für herausragende Leistungen (Gesamtnote der Masterprüfung 1,0) wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen.
	(4) Das Zeugnis ist von der/vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist.
	(5) Dem Zeugnis ist ein Diploma Supplement beigefügt.

	§ 19  Masterurkunde
	(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin/dem Kandidaten die Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades „Master of Arts“ beurkundet.
	(2) Die Masterurkunde wird von der Rektorin/vom Rektor der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Prüfungsauschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg versehen.

	III. Schlussbestimmungen
	§ 20  Ungültigkeit der Masterprüfung
	(1) Hat die Kandidatin/der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin/der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.
	(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin/der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin/der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss.
	(3) Der Kandidatin/dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
	(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.
	(5) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

	§ 21  Einsicht in die Prüfungsakten
	§ 22  Inkrafttreten
	(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang Kulturmanagement tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den amtlichen Bekanntmachungen der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in Kraft. 
	(2) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Studien- und Prüfungsordnung ihr Studium begonnen haben, werden nach der Prüfungsordnung vom 28. Oktober 2004 geprüft.


